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In der modernen tschechischen Geschichtsschreibung ist die Tradition der 
wissenschaftlichen Erforschung der Beziehungen zwischen dem böhmischen 
Staat und dem Reich mit einem besonderen Paradoxon verbunden. Einerseits 
handelt es sich um ein außerordentlich wichtiges Thema, dem andererseits 
aber relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Einige Autoren von 
Synthesen der tschechischen Geschichte haben das Thema sogar absichtlich 
umgangen. 

Eine Erklärung für dieses Paradoxon, das bisher von der tschechischen 
Forschung nicht genügend reflektiert worden ist, geht auf die Anfänge der 
tschechischen Historiographie zurück. Der Begründer der böhmischen Lan-
desgeschichtsforschung und zugleich der tschechischen Historiographie, 
Frantisek Palacky, konzipierte 1848 sein grundlegendes Werk - ursprüng-
lich die „Geschichte Böhmens" - in seine „Dejiny närodu ceskeho v Cechäch 
a v Morave", die „Geschichte der tschechischen Nation in Böhmen und Mäh-
ren", um.1 Dieser Paradigmen Wechsel fiel in die Zeit, in der er zur Frankfurter 
Nationalversammlung eingeladen wurde und nachdem er sich zusammen mit 
anderen Repräsentanten der tschechischen Politik entschieden hatte, prinzipi-
ell jeden Versuch einer Eingliederung der böhmischen Länder in das verei-
nigte Deutsche Reich abzulehnen. Es erschien ihm unvermeidlich, daß in 
einem solchen Falle ein noch relativ schwaches Volk wie die Tschechen den 
Weg der Assimilation einschlagen würde, ähnlich den anderen slawischen 
Ethnien in den deutschen Territorien, die ganz oder teilweise verschwunden 
waren oder zu verschwinden drohten. Der politische Ausweg in Form der 
Ideologie des Austroslawismus begünstigte in der tschechischen Historiogra-
phie eine Negation der Reichsstrukturen, die zur historischen Begründung 
einer deutschen Umgestaltung Mitteleuropas herangezogen werden konnten.2 

Palacky, der einen prägenden Einfluß auf die tschechische Geschichtsfor-
schung des 19. und 20. Jahrhunderts besaß, beförderte damit einen ethnisch 
tschechischen Blick auf die Geschichte der böhmischen Länder sowie auch 
auf die west- und die osteuropäische Geschichte. Diese Ausrichtung blieb 

Endgültige Version: FRANTISEK PALACKY: Dejiny närodu ceskeho w Cechäch a w 
Morawe [Geschichte der tschechischen Nation in Böhmen und Mähren], Bde. 1-5, Pra-
ha 1876-1878. 
Zu Palacky, seiner Politik und seiner Geschichtskonzeption vgl. JIRI KORALKA: 
Frantisek Palacky (1798-1876). Zivotopis [Frantisek Palacky (1798-1876). Eine Bio-
graphie], Praha 1998, S. 251-323, insbes. S. 265-273 (mit weiterführenden Literatur-
angaben). 
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auch noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgebend, als die 
Mehrzahl der tschechischen Historiker sich im Rahmen der allgemeinen Ge-
schichtswissenschaft stärker der französischen, englischen, russischen oder 
südslawischen als der deutschen Geschichte widmete.3 

Einige der Nachfolger Palackys konnten jedoch der Thematik der ge-
schichtlichen Beziehungen zwischen den böhmischen Ländern und dem 
Reich nicht ausweichen. Das galt besonders in der Zeit der sog. staatsrechtli-
chen Kämpfe in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als 
über die Erhaltung der Habsburgermonarchie entschieden wurde und die 
tschechische Politik die Föderalisierung Cisleithaniens auf der Basis der hi-
storischen Staaten einschließlich der Böhmischen Krone durchzusetzen ver-
suchte. Der Hauptvertreter dieser Forschungslinie, Josef Kalousek, gab 
1871 sein grundlegendes Werk „Ceske státni právo" (Böhmisches Staats-
recht) heraus, in dem er detailliert „das rechtliche Verhältnis des böhmischen 
Staates zum Römisch-Deutschen Reich" schilderte.4 Zum Kern seiner aus-
führlichen Begründung gehörte die Feststellung, es habe im Spätmittelalter 
und in der Frühneuzeit nur eine besondere Lehensbeziehung zwischen dem 
böhmischen König und dem römisch-deutschen Kaiser gegeben, die dem 
böhmischen Staat ausschließlich Vorteile gebracht habe. Demgegenüber habe 
es jedoch keine Abhängigkeit Böhmens vom Reich gegeben. Diese Tatsache 
belegte Kalousek mit deutlichen Abweichungen der Struktur Böhmens von 
den anderen Reichsterritorien, die sich in der Legislative (die Reichstagsbe-
schlüsse bezogen sich nicht auf das böhmische Territorium), in der Justiz (das 
Reichskammergericht besaß hier keine Kompetenzen) sowie in der Verwal-
tung (auf dem Gebiet des böhmischen Staates wurden niemals Reichskreise 
errichtet) niedergeschlagen hätten. Eine absolute Trennung habe auch in 
Steuer- und Militärangelegenheiten gegolten, womit die volle Souveränität 
des böhmischen Staates erwiesen sei, den Kalousek ausdrücklich als das 
„Böhmische Reich"5, als einen gleichwertigen Partner unter den europäischen 
Mächten, bezeichnete. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten die tschechischen Hi-
storiker die neu veröffentlichten Quellen zur staatsrechtlichen Stellung des 
böhmischen Staates in der Frühneuzeit für ihre Argumentation nutzen. Es wa-
ren vor allem verfassungsgeschichtliche Quellen böhmischer und mährischer 
Provenienz, die die Freiheiten und die Unabhängigkeit der einzelnen Länder 
sowie der ganzen Krone andeuteten, ohne daß eine Abhängigkeit von den 

3 

Zum Einfluß Palackys auf die tschechische Historiographie vgl. Frantisek Palacky 
1798/1998. Dejiny a dnesek [Frantisek Palacky 1798/1998. Geschichte und Gegen-
wart], hrsg. von FRANTISEK SMAHEL und EVA DOLEZALOVÄ, Praha 1999. 

4 JOSEF KALOUSEK: Ceske státni právo [Böhmisches Staatsrecht], Praha 1871; 2., ver-
bess. Aufl. Praha 1892, S. 1-67; zu den historischen Umständen der Entstehung des 
Werkes vgl. OTAKAR JOSEK: Zivot a dílo Josefa Kalouska [Leben und Werk Josef Ka-
louseks], Praha 1922, S. 92-147. 

5 KALOUSEK (wie Anm. 4), S. 168. 
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reichsterritoriale n Rechte n erkennba r wurde. 6 Danebe n spielten aber auch die 
systematische n Editione n der Landtagsverhandlunge n eine Rolle , in dene n die 
habsburgische n Herrsche r -  als böhmisch e Könige und römisch-deutsch e 
Kaiser -  wiederhol t ihre Beziehunge n zur Böhmische n Kron e formulier t hat -
ten. 7 In diesen Quellen trat deutlic h hervor , daß die Habsburge r in ihrer Kom -
munikatio n mit den Stände n keine hierarchisch e Unterordnun g Böhmen s 
gegenüber dem Reich durchsetze n wollten , sonder n im Gegentei l mit Blick 
auf die Türkengefah r ander e Vorstellungen über die Verfaßthei t Mitteleuro -
pas vertraten . In dieser Konstellatio n wandte n sich die Habsburge r -  als Kö-
nige von Böhme n - an die Ständ e und Lände r der Böhmische n Kron e mit der 
Bitte um Unterstützun g des bedrohte n Ungar n als eines Teiles der christliche n 
Kommunität ; es ging also um eine Respublica christiana im breitere n Sinne , 
nich t um das Territoriu m oder die Institutione n des Heiligen Römische n Rei-
ches . 

Di e tschechisch e Geschichtsforschun g des ersten Drittel s des 20. Jahrhun -
dert s konzentriert e sich bei der Erforschun g der Beziehunge n zwischen den 
Tscheche n und den deutschsprachige n Mitteleuropäer n auf Untersuchunge n 
zur Habsburgermonarchie , zu deren Zerfal l und zur nachfolgende n „Entau -
striakisierung" . Die Beziehun g zum Alten Reich spielte eine untergeordnet e 
Rolle , und der leitend e tschechisch e Rechtshistorike r dieser Zeit , Jan 
K a p r a s , folgte im Prinzi p der Konzeptio n von Kalousek , wobei er eine cha-

Zřízení zemske Královstvi Českéh o za krále Wladislawa r. 1500 vydané [Die unte r der 
Regierung  Köni g Wladislaws im Jahr e 1500 herausgegeben e Landesordnun g für das 
Königreic h Böhmen] , hrsg. von FRANTISE K PALACKY, in: Archiv cesky, Bd. 5, Prah a 
1862; Knih a Tovačovská [Da s Tobitschauer  Buch] , hrsg. von VINCEN C BRANDL , Brno 
1868; Práva mestská Královstvi Ceskeho a Markrabstv i Moravskeh o [Stadtrecht e des 
Königreich s Böhme n und der Markgrafschaf t Mähren] , hrsg. von JOSE F JIRECEK , Prah a 
1876; Zřizen i zemská Královstvi Ceskeho XVI. veku [Die Landesordnunge n des Kö-
nigreich s Böhme n im 16. Jh.] , hrsg. von JOSE F JIRECE K und HERMENEGIL D JIRECEK , 
Prah a 1882; Obnoven e prävo a zfizeni zemske dedicneh o krälovstvi Ceskeho -  Die 
Verneuert e Landes-Ordnun g des Erb-Königreich s Böhme n 1627, hrsg. von HERMENE -
GIL D JIRECEK , Prah a 1888. Weiterführend e Bibliographi e und Würdigun g der Rechts -
quellen und ihrer Editione n in: Vladislavske zfizeni zemske a pocátk y ústavnih o zřizen i 
v českych zemich (1500-1619) [Die Wladislawsche Landesordnun g und die Anfänge 
der verfassungsmäßigen Ordnun g in den böhmische n Länder n (1500-1619)] , hrsg. von 
KARE L MALY und JAROSLAV PÁNEK , Prah a 2001. 

Snem y ceske od roku 1526 az po nasi dobu -  Die böhmische n Landtagsverhandlunge n 
und Landtagsbeschlüss e vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit , hrsg. vom Königliche n 
böhmische n Landesarchiv , Bde. 1-11, 15, Prah a 1877-1954; FRANTISE K KAMENICEK : 
Zemske sněmy a sjezdy moravske. Jejich slozeni, obor působnost i a vyznam. Od na-
stoupen i na trůn krále Ferdinand a I. az po vydání Obnoveneh o zřizeni zemskeh o (1526-
1628) [Die mährische n Landtag e und Ständeversammlungen . Ihr e Zusammensetzung , 
ihr Wirkungsbereic h und ihre Bedeutung . Von der Thronbesteigun g König Ferdinand s 
I. bis zur Ausgabe der Verneuerte n Landesordnun g (1526-1628)] , 3 Bde., Brno 1900-
1905. 
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rakteristisch e terminologisch e Zuspitzun g vornahm. 8 Inde m Corona regni 
Bohemiae für ihn das „Böhmisch e Reich" 9 bedeutete , verlor das Heilige Rö-
misch e Reich seinen universalen Umfan g und wurde zum bloßen „deutsche n 
Reich". 10 In der Konsequen z eines rechtshistorische n Denkens , das die Be-
nutzun g des Begriffs eines „Nationalstaates " für das Frühmittelalte r nich t 
wagte11, kam es dennoc h zu einer Interpretatio n der Beziehun g zweier früh-
neuzeitliche r benachbarte r Staatsverbänd e in einem ausdrücklic h nationale n 
Sinn e und zugleich zu einer Betonun g ihrer gegenseitigen Gleichhei t und 
Unabhängigkeit . Diese Zuspitzun g erfolgte 1913, am Voraben d des Ersten 
Weltkriegs. 

Zu einer weiteren Verschiebun g des Blicks auf das frühneuzeitlich e Reich 
kam es in der Zei t der ersten Tschechoslowakische n Republik . In dem seiner-
zeit umfangreichste n synthetische n Werk zur Weltgeschichte , den „Dejin y 
lidstva" (Geschicht e der Menschheit) 12, äußert e sich Josef S u s t a , ein interna -
tiona l anerkannte r Historiker , zu dem damalige n europäische n Staatensystem . 
Seit der Regierungszei t Maximilian s I. fand er in Europ a „ein gefährliche s 
Hervortrete n imperialistische r Neigungen" 13 auf seiten der Habsburgerdyna -
stie. 14 Obwohl Susta über die Reichspoliti k und über das Hau s Österreic h 
gearbeite t hatte , verstand er darunte r ausdrücklic h Deutschland , womit er frei-
lich kein universale s Reich , sonder n den westlichen Nachbar n des böhmi -
schen Staate s meinte. 15 

Die retrospektiv e Betonun g nationale r Aspekte der frühneuzeitliche n Ge -
schicht e Mitteleuropa s trat ebenso deutlic h in den Werken der deutschspra -
chigen Historike r der böhmische n Lände r hervor . De r Brünne r Historike r 
Bertold B r e t h o l z widmet e sich in seiner vierbändigen „Geschicht e Böh-
men s und Mährens " den Beziehunge n der böhmische n Lände r zum Reich 
zwar nich t besonder s intensiv , er konzipiert e jedoch die Geschicht e dieses 
mitteleuropäische n Raume s auf der Grundannahm e eines nationale n Kon -
flikts.16 Di e „slawischen Siedlungen " waren für ihn nu r „Fremdkörpe r [...], 

JAN KAPRAS: Právní dějiny zemí Korun y české [Rechtsgeschicht e der Lände r der Böh-
mische n Krone] , Bd. 2/1 , Prah a 1913. 

9 Ebenda , S. 115, 308. 
1 0 Ebenda , S. 12. 
11 Ebenda , S. 5-12. 

Dejiny lidstva [Geschicht e der Menschheit] , Bde. 1-6, hrsg. von JOSE F SUSTA , Prah a 
1936-1940 (die Bände 7 und 8 durften in den Jahre n der nationalsozialistische n Be-
satzun g nich t meh r erscheinen) . 

13 v 

JOSE F SUSTA : Renesance , reformac e a barok [Renaissance , Reformatio n und Barock] , 
in: Dejin y lidstva (wie Anm. 12), Bd. 5, Prah a 1938, S. XI-XXXII , hier S. XVI. 
DERS. : Rozmac h renesanc e v Itali i a souvekä Evropa západn í [Die Blüte der Renais -
sance in Italien und das zeitgenössisch e Westeuropa] , in: Dejin y lidstva [Geschicht e der 
Menschheit] , Bd. 5, S. 1-138. 

15 Ebenda , S. 103, 109. 
16 BERTOL D BRETHOLZ : Geschicht e Böhmen s und Mährens , Bde. 1-4, Reichenber g 1921-

1924. 
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die sich assimilieren mußten". 17 Schon 1924 entwickelt e Brethol z aufgrund 
dieser Vorstellungen seine Periodisierun g der böhmische n Geschichte : Bis 
1420 sprach er vom „germanisch-deutsche n Altertum", bis 1620 vom „sla-
wisch-tschechische n Mittelalter " und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
von der „österreichische n Neuzeit". 18 Da in seinen Augen die Epoch e des 
„slawisch-tschechische n Mittelalters " die Zeit tiefsten Niedergang s darstellte , 
bedeutet e in dieser Interpretatio n die Eingliederun g des böhmisch-mährische n 
Raume s in das mittelalterlich e und frühneuzeitlich e Reich bzw. in die Habs-
burgermonarchi e die einzig mögliche positive Lösung. 

Diese Linie vertiefte noch die nationalsozialistisch e Geschichtsschreibung , 
deren Hauptthese n auf interessant e Art und Weise in dem anonym erschiene -
nen Werk „Stručn é dejiny říše" (Kurze Reichsgeschichte) 19 ausgedrückt wur-
den, das 1943 zum einzigen zugelassenen Geschichtslehrbuc h im Protektora t 
Böhme n und Mähre n erklärt wurde. Das „Reich " wurde zu einem Begriff, 
unte r dessen Dach die gesamte Geschicht e des mitteleuropäische n Raume s 
subsumier t wurde, wobei man das Reich zum Symbol der Ordnung , der öko-
nomische n Prosperitä t und der Kultu r stilisierte. Demgegenübe r erreicht e die 
Entwicklun g des minderwertige n tschechische n Elemente s -  als Träger des 
Chaos , des Zerfalls und der hoffnungslosen Revolte -  seinen Höhepunk t im 
Jahre 1939, als das Protektora t Böhme n und Mähre n gebildet wurde: „Di e 
böhmische n Lände r [...] kehrten in den Schoß des Reiche s zurück, zu dem sie 
seit tausend Jahren gehörten." 20 Die Trivialisierun g und politisch e Instrumen -
talisierun g des Reichsbegriffs konnt e im tschechische n Zusammenhan g wohl 
kaum weiter reichen . 

Deutlic h nationalistisch e Tone wurden aber nach 1945 auch von tschechi -
scher Seite angeschlagen . Die Mehrhei t der Autoren zielte zwar auf das 
Verhältni s des mittelalterliche n böhmische n Staate s zum Reich 21, aber der 
Rechtshistorike r Václav Vaněče k thematisiert e dieses Problem auch für die 
frühe Neuzeit . Sein Hochschullehrbuc h „Dejin y statu a präva v Ceskosloven-
sku" (Staats - und Rechtsgeschicht e der Tschechoslowakei) , das er im wesent-
lichen in den fünfziger Jahren erarbeitet e und das bis Mitt e der achtziger 
Jahre an juristischen und philosophische n Fakultäte n benutz t wurde, schrieb 
Vanecek nich t nur unte r dem Eindruc k nationale r Emotionen , sondern auch 

Ebenda , Bd. 4, Reichenber g 1924, S. 209. 
1 8 Ebenda . S. 207. 
19 

ANONYM : Strucn e dejiny říše [Kurze Reichsgeschichte] , Prah a 1943. 
2 0 Ebenda , S. 76. 
21 

Vgl. z.B. VACLAV VANECEK: Stát Pfemyslovců a středověká „říše" [Der Přemysliden -
Staat und das mittelalterlich e „Reich"] . 2. Ausg. Prah a 1946; VACLAV VOJTISEK : 
Universit a Karlova - vzdy ústav naseho statu a národa . Dobr e zdán i z 2. listopadu 1939 
[Die Karls-Universitä t -  zu jeder Zeit Institu t unsere s Staate s und unsere r Nation . Ein 
Gutachte n vom 2. Novembe r 1939], Prah a 1948. 
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unter starkem Einfluß der marxistischen Ideologie. Er kehrte zu dem Begriff 
„Römisches Reich" zurück, charakterisierte dieses aber unter Benutzung der 
Klassenkampftheorie in sozioökonomischer Hinsicht als ein „feudales 
Reich".23 Den Terminus des „Heiligen Römischen Reichs" verband er für die 
Zeit seit dem 16. Jahrhundert mit der negative Assoziationen weckenden, in 
Anführungszeichen gesetzten Bezeichnung „deutscher Nation".24 Das früh-
neuzeitliche Reich schätzte er grundsätzlich ausschließlich negativ als „völlig 
überlebt" ein, auf das sich der „ultrareaktionäre internationale Bund", das 
heißt der Deutsche Bund, und danach auch Hitlers Drittes Reich berufen hat-
ten.25 

Zu Vaneceks Konzeption gehörte selbstverständlich die Betonung der Sou-
veränität des böhmischen Staates und seiner Unabhängigkeit vom Reich, wo-
bei die böhmischen Herrscher in ihrem Kampf um Bewahrung der Unab-
hängigkeit „von den Massen des tschechischen Volkes unterstützt" worden 
seien.26 In diesem Zusammenhang wies der Autor die berühmte Erklärung 
Melchior Goldasts über die Lehnsabhängigkeit Böhmens vom Reich zu-
rück.27 Nach Vanecek hatte Goldast „ganze Jahrhunderte lang die europäische 
Öffentlichkeit desorientiert".28 Der marxistische Rechtshistoriker stützte sich 
in seiner Argumentation gegen Goldast auf die Autorität eines von dessen 
Zeitgenossen, des humanistischen Schriftstellers Pavel Stransky, der nur 
sieben Jahre nach Goldast sein Werk „Respublica Bohemiae" (in der zweiten 
Auflage „Respublica Bojema") herausgegeben hatte.29 Stransky gehörte zwar 
zu den tschechischen Patrioten seiner Zeit, es ist aber interessant, daß er zu-
rückhaltender formulierte als sein Nachfolger aus dem 20. Jahrhundert. Zwar 
war auch Stransky von der Freiheit und Selbständigkeit des böhmischen 
Staates überzeugt, er führte jedoch ganz sachlich die dagegen sprechenden 
Argumente seiner Widersacher auf. Seine Ansicht stützte er auf einen zielbe-
wußten Vergleich mit anderen europäischen Staaten, wobei er behauptete, 

VACLAV VANECEK: Dejiny statu a práva v Ceskoslovensku (Nástin) [Staats- und 
Rechtsgeschichte der Tschechoslowakei (Ein Abriß)], Praha 19hechoslowa61; DERS.: Dejiny statu a 
práva v Ceskoslovensku [Staats- und Rechtsgeschichte der Tsckei], Praha 
1964; weiter zitiert die 2., Überarb. Aufl. Praha 1970; später noch die 3. Aufl. Praha 
1976. 
DERS.: Dejiny statu a práva v Ceskoslovensku [1970] (wie Anm. 22), S. 233, 516. 
Ebenda, S. 233. 
Ebenda, S. 236. 
Ebenda, S. 71. 
MELCHIOR GOLDAST: Commentarii de regni Bohemiae, incorporatarumque provincia-
rum juribus ac privilegiis, nec non de hereditaria successione regiae Bohemorum 
familiae, in libros VI divisi, Francofurti ad Moenum 1627; Reedition: Cura atque studio 
Johannis Hermanni Schminckii, tom. I-II, Francofurti ad Moenum 1719. 
VANECEK (wie Anm. 22), S. 233. 
PAULUS STRANSKY: Respublica Bohemiae, Leiden 1634; 2. Aufl.: Respublica Bojema, 
Leiden 1643; zitiert nach: Respublica Bojema, Amstelaedami 1713. 
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daß sich die staatsrechtlich e Stellung Böhmen s von den Beziehunge n Däne -
marks, Ungarn s und Polen s zum Reich nicht bedeuten d unterschiede n habe. 

Während die Historike r auf das Verhältni s des böhmische n Staate s zum 
frühneuzeitliche n Heiligen Römische n Reich nur gelegentlich am Rand e an-
sonsten thematisc h ander s ausgerichtete r Arbeiten zu sprechen kamen 31, 
setzte in rechtsgeschichtliche n Untersuchunge n zu dieser Themati k bereits 
eine Wende ein. Schon in den ausgehende n 1980er Jahren wandte sich die 
Rechtsgeschicht e dank ihres führende n Vertreter s Karel Mal ý von einseiti-
gen Wertungen dieser lockeren mitteleuropäische n Gemeinschaf t ab. Das 
mittelalterlich e und frühneuzeitlich e „Römisch e Reich " interpretiert e Maly 
als ein „fiktives Gebilde " (in älterer Zeit auch als „weltlich e Organisatio n 
aller christliche n Staaten") , dessen Verhältni s zum böhmische n Staat den 
Charakte r einer internationale n Beziehun g aufwies und das gegenüber dem 
böhmische n Staat keinerle i Ansprüch e geltend macht e und die souveräne 
Stellung der böhmische n Herrsche r in keiner Weise in Zweifel zog.32 Auch 
die sog. Readmissio n von 1708, also die erneut e Aufnahme des böhmische n 
Königs in das Kurfürstenkollegium , bezeichnet e Maly als reines Instrumen t 
der habsburgische n Politik zur Absicherung der Ansprüch e auf die Kaiser-
krone. 33 

Am Ausgang des 20. Jahrhunderts , und zwar noch vor der Änderun g des 
politische n Systems und der Neuausrichtun g der außenpolitische n Orientie -
rung des Staate s Ende 1989, verschwanden die nationale n oder ideologisch 

Ebenda , S. 148. 
JOSE F JANÄCEK : Ceske dejiny. Dob a předbělohorsk á [Tschechisch e Geschichte . Die 
Epoch e vor der Schlach t am Weißen Berg], Bd. 1/1-2 : 1526-1547, Prag 1968-1984; 
JAROSLAV PÁNEK : Zápa s o vedeni ceske stavovske obce v polovine 16. století (Knizat a 
z Plavna a Vilem z Rozmberk a 1547-1556) [Der Kamp f um die Führun g der böh-
mischen Ständegemeind e in der Mitt e des 16. Jh.s (Di e Herre n von Plaue n und Wil-
helm von Rosenber g 1547-1556)] , in: Ceskoslovensky casopis historick y 31 (1983), S. 
855-884; DERS. : Politick y System předbelohorskeh o ceskeho statu [Das politisch e 
System des böhmische n Staate s in der Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg], in: Folia 
Historic a Bohemica  11 (1987), S. 41-101; DERS. : Das Ständewese n und die Gesell -
schaft in den böhmische n Länder n in der Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg (1526-
1620), in: Historica . Les sciences historique s en Tchecoslovaqui e 25 (1985), S. 73-120; 
DERS. : Das politisch e System des böhmische n Staate s im ersten Jahrhunder t der habs-
burgischen Herrschaf t (1526-1620) , in: Mitteilunge n des Institut s für Österreichisch e 
Geschichtsforschun g 97 (1989), S. 53-82; DERS. : The Religious Questio n and the Polit -
ical System of Bohemi a before and after the Battle of the White Mountain , in: Crown , 
Churc h and Estates . Centra l Europea n Politic s in the Sixteent h and Seventeent h Cen-
turies, hrsg. von ROBER T J. W. EVANS und TREVO R V. THOMAS , Londo n 1991, S. 129-
148. 

KARE L MALY, FLORIA N SIVÁK: Dejin y statu a präva v Ceskoslovensku [Geschicht e von 
Staat und Rech t in der Tschechoslowakei] , Bd. 1, Prah a 1988, S. 57; diese Ausführun-
gen wurden in die Synthese übernommen : KARE L MALY u.a. : Dejin y ceskeho a cesko-
slovenskeho präva do roku 1945 [Geschicht e des tschechische n und des tschechoslowa -
kischen Recht s bis zum Jahre 1945], Prah a 1997, S. 35. 
MALY, SIVÄK (wie Anm. 32), S. 128; MALY (wie Anm. 32), S. 253 f. 
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bedingten Abwertungen des Heiligen Römischen Reiches aus den wissen-
schaftlichen Arbeiten tschechischer Historiker ebenso wie die politisch mo-
tivierten Verknüpfungen mit dem „Zweiten" und dem „Dritten" Reich. Diese 
Wende in der tschechischen Historiographie kann als das Ende des Versuchs 
gedeutet werden, einen direkten Zusammenhang zwischen den politischen 
Interessen auf der einen und der Interpretation der älteren mitteleuropäischen 
Geschichte auf der anderen Seite herzustellen. Die Forschungen zur frühen 
Neuzeit nahmen nun eine neutrale Position gegenüber dem Heiligen Römi-
schen Reich ein und verzichteten auf das Bestreben, hier eine Kontinuität 
tschechischer Staatlichkeit in den Vordergrund zu rücken. Von innen heraus 
entledigte sich die tschechische Historiographie so einer Fessel der Vergan-
genheit und schuf sich Raum für eine möglichst unvoreingenommene Erfor-
schung der Geschichte der internationalen rechtlichen und zwischenstaatli-
chen Strukturen Mitteleuropas. Bislang vermochte die tschechische Ge-
schichtsforschung jedoch noch nicht, diesen Raum mit neuen Erkenntnissen 
zu füllen. 

* * * 

Das fast eineinhalb Jahrhunderte anhaltende Schwanken und die Unsicher-
heiten in der Formulierung des Verhältnisses zum Heiligen Römischen Reich 
und in der Bewertung dieses Verhältnisses belegt besonders anschaulich jene 
Art von Fachliteratur, von der man gemeinhin die möglichst präzise Klärung 
einer Begrifflichkeit erwartet, das heißt die enzyklopädische Produktion. 
Auch wenn die der Geschichte Mitteleuropas (des Reiches, Deutschlands und 
der Nachbarländer) in tschechischen enzyklopädischen Lexika gewidmeten 
Beiträge häufig ohne Autorenangabe blieben, so darf aus der Analyse der 
Texte die Schlußfolgerung gezogen werden, daß diese ausnahmslos von pro-
fessionellen Historikern verfaßt wurden. Wenngleich die Verfasser enzyklo-
pädischer Stichworte gleicher Orientierung sich jeweils aufeinander bezogen 
und Angaben aus älteren Enzyklopädien in neuere Stichworte übernahmen, so 
legen die Texte im Kern Zeugnis von der allgemeinen, zur jeweiligen Zeit 
vorherrschenden bzw. offiziellen Ansicht zu unserem Thema ab. Im Hinblick 
auf den Terminus „Heiliges Römisches Reich" lassen sich in den tsche-
chischen Enzyklopädien, die zwischen 1860 und 2001 erschienen, partielle 
Züge einer Kontinuität, gleichzeitig aber auch von Veränderungen erkennen, 
die in der Regel jeweils die aktuelle politische Situation widerspiegeln. 

Die erste wissenschaftlich konzipierte Enzyklopädie in tschechischer Spra-
che - „Riegers Enzyklopädisches Wörterbuch" (Riegrüv Slovnfk naucny) aus 
den Jahren 1860-1874 - nahm bezüglich der Reichsproblematik einen durch-
aus instruktiven Standpunkt ein, der sich durch das Bemühen um Objektivität 
auszeichnet. Die deutsche Geschichte wurde gewissermaßen aus der Vogel-
perspektive präsentiert, wobei der zu dieser Zeit wachsende deutsch-tschechi-
sche Antagonismus noch keine herausgehobene Rolle spielte. Das Heilige 
Römische Reich wurde - retrospektiv aus dem Jahre 1866 - ohne Zögern als 
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„Deutsches Reich" bezeichnet, in dem sich jedoch in der frühen Neuzeit die 
kaiserliche Gewalt bei der Verteidigung der deutschen Interessen nicht aus-
reichend durchzusetzen vermochte, und auch beim Untergang im Jahre 1806 
wurde dieser Bund als „mächtiges und berühmtes Deutsches Reich" um-
schrieben.34 Die Charakterisierung des Reiches und der Deutschen fußte auf 
einer hohen Wertschätzung der deutschen Kultur35 und spiegelte die keines-
wegs auf Konfrontation ausgehende tschechische Haltung gegenüber den 
deutschen Nachbarn in der Zeit vor dem Ausbruch des preußisch-österreichi-
schen und des deutsch-französischen Krieges wider. 

Das positive Verhältnis zu Deutschland verhinderte freilich nicht eine Ab-
grenzung Böhmens gegenüber dem Heiligen Römischen Reich bzw. dem „ehe-
maligen deutschen Kaisertum" in dem langen Zeitraum zwischen dem Mittel-
alter und dem Jahre 1866. Die Interpretation der Divergenz Böhmens vom 
Reich ging von der Tatsache aus, daß „sich der Begriff Reich auf die süd-
deutschen Länder zwischen Böhmerwald und Rhein begrenzte" und daher „die 
vom Reich sprechenden Tschechen stets diese westlichen Länder meinten und 
ähnlich die Deutschen in den altösterreichischen Ländern vom Reich als einem 
fremden Land sprachen, womit die Bayern, Franken und Schwaben gemeint 
waren, wenngleich die altösterreichischen Länder doch ebenfalls zum Deut-
schen Reich zählten, indem sie einen von dessen Reichskreisen bildeten".36 

Diese bezeichnenden Worte Josef Kalouseks stammen aus dem Jahre 1868, 
also aus einer Zeit, in der zu den früheren Erfahrungen mit Versuchen einer 
großdeutschen Einigung in der Revolution 1848 die frisch gewonnene 
Erfahrung mit der preußischen Expansion trat und als in das Zentrum der 
tschechischen Politik das Bemühen rückte, die eigenen staatsrechtlichen 
Ansprüche im Rahmen der österreichischen und schließlich der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie durchzusetzen. Das gedankliche Abrücken 
von einer hohen Wertschätzung der Deutschen hin zu einem prinzipiellen Ge-
gensatz, wie sie im Riegerschen Enzyklopädischen Wörterbuch 1866-1868 
faßbar wird, deutet darauf hin, daß die Interpretation des tschechischen Ver-
hältnisses zum Heiligen Römischen Reich unter dem sichtbaren Einfluß der 
aktuellen politischen Entwicklung an Dynamik gewann.37 

„Ottos Enzyklopädisches Wörterbuch" (Ottüv slovnik naucny), eine er-
heblich umfangreicher angelegte Enzyklopädie, die in den Jahren 1888-1908 
erschien, wich insofern von der Neutralität ihres Vorläufers ab, als es eindeu-

Slovnik naucny [Enzyklopädisches Wörterbuch], Redakteur FRANTISEK LADISLAV RIE-
GER, Bd. 5, Praha 1866, S. 715-720 (die Zitate auf den Seiten 715, 718 und 720). 
„Das deutsche Volk, ein mächtiger Zweig des germanischen Stammes, der inmitten 
Europas zwischen dem romanischen und dem slawischen Stamm siedelt, nimmt unter 
den Kulturvölkern einen der vordersten Plätze ein." Ebenda, Bd. 6, S. 722. 
Ebenda. Bd. 7, Praha 1868, S. 529. 
Zur allgemein veränderten Situation vgl. JAN KREN: Konfliktni spolecenstvf. Cesi a Ne-
mci 1780-1918 [Die Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780-1918], Pra-
ha 1990, S. 165-173 (deutsch: Die Konfliktgemeinschaft, München 1996). 
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tig ein kritisches Bild des Heiligen Römischen Reiches vermittelte. Der Ter-
minus selbst wurde hier in einem versteckten Abrücken gegenüber dessen 
Doppeldeutigkeit interpretiert: „Zuweilen [d.h. ehemals] verstand man unter 
diesem Begriff vor allem das römisch-deutsche Reich, nunmehr wird darunter 
häufig - als Rudiment älterer Auffassungen und unter dem Einfluß der neuen 
Verhältnisse - das neue Deutschland begriffen."38 In einem grundlegenden 
Artikel zur deutschen Geschichte, den der Historiker Frantisek Hybl verfaßte, 
wurde das römisch-deutsche Reich für die gesamte Dauer seiner Existenz 
(962-1806) synonym mit den Begriffen „Deutschland", „Deutsches Reich" 
oder „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation" beschrieben39 und in 
einen historischen Gegensatz zu seinen östlichen Nachbarn gestellt, besonders 
am Ausgang des Mittelalters, als „im Osten die benachbarten Reiche Böh-
men, Ungarn und Polen zu bedeutenden Mächten aufstiegen, während sich 
die Stärke Deutschlands in zahlreichen kleineren Zwistigkeiten und territori-
alen Streitigkeiten zersplitterte und so dessen Gewicht nach außen sinken 
ließ".40 Die gesamte frühe Neuzeit erscheint in Hybls Interpretation - bis auf 
kleinere Ausnahmen - als Zeit eines „tiefen Verfalls", eines „völligen Aus-
einanderbrechens", einer „schwerfälligen Organisation", einer „kleinlichen 
Nachäfferei des französischen Vorbilds" und als „großes finanzielles Elend". 
Im 18. Jahrhundert besaß das „Deutsche Reich als Ganzes weder Macht noch 
Gewicht", kurz, „Deutschland befand sich politisch, wirtschaftlich, aber auch 
moralisch in einer Misere".41 Wenngleich auch Hybl einräumte, daß die Zeit 
der Aufklärung zu einem Aufstieg Preußens, zu einer kulturellen Wiederbe-
lebung und zudem zu einer Überwindung „vieler Mißstände" führte42, so 
überwog doch eindeutig ein negatives Gesamtbild der Reichsgeschichte. Das 
„Heilige Römische Reich deutscher Nation" hatte sich lange vor seinem Un-
tergang im Jahre 1806 „bereits überlebt".43 

Der mit emotionalen Bildern gefüllte Text über den deutschen Niedergang 
präsentierte das Reich als ein heterogenes Gebilde, geprägt von Chaos und 
Zerfall, das allein schon durch seine ethnische (sprachliche) Abgrenzung 
kaum etwas gemein hatte mit den Staaten der slawischen Nachbarn. Die 
Schöpfer der Enzyklopädie verspürten nicht das Bedürfnis, nach den Ur-
sachen der Tatsache zu suchen, daß der vermeintlich machtlose Bund es 
immerhin verstanden hatte, bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts fortzube-
stehen. Vor ihren geistigen Augen tat sich eine andere Frage auf, nämlich: 
Was durfte vom damaligen, durch die Hohenzollern geeinten Deutschland 

Ottüv slovnik naucny. Illustrovanä encyklopedie obecnych vedomosti [Ottos Enzyklo-
pädisches Wörterbuch. Illustrierte Enzyklopädie des Allgemeinwissens], Bd. 21, Praha 
1904, S. 822. 
Ebenda, Bd. 18, Praha 1902, S. 157-166. 
Ebenda, S. 161. 
Ebenda, S. 163. 
Ebenda, S. 164. 
Ebenda, S. 165. 
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erwartet werden? Diese Frage beantwortete ein anderer Autor der Enzyklo-
pädie - der Publizist und Experte für politische Zeitgeschichte Adolf Srb. Bei 
seiner Analyse der Regierung Wilhelms IL gelangte er zu der Ansicht, daß 
deren Ziel darin bestehe, die „kaiserlichen Wünsche zu erfüllen, damit das 
Deutsche Reich in der Weltpolitik die dominierende Kraft werde". Srbs 
abschließendes Urteil über die drohende Gefahr des Wilhelminischen Imperi-
alismus ließ die Gegner der neuen Großmacht jedoch hoffen: „Im Inneren 
weist das Deutsche Reich bei weitem nicht jene Festigkeit auf, von der seine 
Gründer einst geträumt hatten: Auf allen Seiten zeigt sich Unzufriedenheit 
mit den herrschenden Verhältnissen."44 

Unwillkürlich deckte Adolf Srb den Schlüssel für seine und Hybls Inter-
pretation der Geschichte des Reiches auf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts be-
trachteten die tschechischen Autoren bedeutender enzyklopädischer Beiträge 
die gesamte deutsche Geschichte unter dem Blickwinkel von Befürchtungen 
vor einer imperialen Politik des „Zweiten Reiches", und diese Vorstellungen 
fanden ihren Niederschlag in der historischen Bewertung des Heiligen 
Römischen Reiches. Ihren Lesern präsentierten die Autoren dieses Reich als 
ein den Tschechen fremdes Gebilde, das aus Sicht der europäischen Ent-
wicklung anachronistisch und im Grunde genommen unerwünscht sei. Die 
wahren und die vermeintlichen Mängel des frühneuzeitlichen Reiches wie des 
Wilhelminischen Deutschland verknüpften sie dabei derart stark miteinander, 
daß sie nicht zu einer ausgewogenen Sicht auf die komplizierte Entwicklung 
des alten Reichs Verbandes zu gelangen vermochten. Damit nahmen sie die für 
die Autoren mehrerer nachfolgender tschechischer Enzyklopädien charakte-
ristischen Ansichten und Auffassungen vorweg. 

An die bedeutendste und umfangreichste tschechische Enzyklopädie 
knüpfte programmatisch „Ottos Enzyklopädisches Wörterbuch der neuen 
Zeit" (Ottüv slovnfk naucny nove doby) in den Jahren 1930-1943 an, das ein 
herausragendes wissenschaftliches Niveau erreichte, sich aber freilich aus-
schließlich auf die Ergänzung des vorangegangenen gleichnamigen enzyklo-
pädischen Werkes um jene neuen Erkenntnisse beschränkte, die seit dem 
Beginn des 20. Jahrhunderts zutage gefördert worden waren. Die Problematik 
Deutschlands und des Reiches erwies sich jedoch als derart gewichtig, daß sie 
auch in der Enzyklopädie der allerneuesten Geschichte ihren Niederschlag 
fand und - nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und dem damals 
aktuellen Aufstieg des Nationalsozialismus - bereits in der Mitte der dreißi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts unter dem Blickwinkel der „alten Tradition 
[deutscher] imperialistischer Politik" bewertet wurde.45 Die Entstehung des 
Dritten Reiches führte zu einer Neubewertung des Reichsgedankens und ins-
besondere des Heiligen Römischen Reiches, die Josef Kliment, ein Kenner 
der Rechts- und Verfassungsgeschichte, darbot. Seiner Auffassung nach hatte 

Ebenda, S. 170. 
Ottüv slovnfk naucny nove doby [Ottos Enzyklopädisches Wörterbuch der neuen Zeit], 
Bd.4/l,Prahal936,S.512. 
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in der europäischen Geschichte lange Zeit die Idee von einer einheitlichen 
Herrschaft über das Christentum mit dem Prinzip selbständiger Staaten ge-
stritten. Das frühneuzeitliche „Heilige Römische Reich deutscher Nation" 
bedeutete lediglich dem Titel nach die Existenz eines einheitlichen Imperiums 
„in deutschen Händen", während die europäischen Rechtsverhältnisse in 
Wahrheit auf die Existenz unabhängiger Staaten ausgerichtet waren. Dies galt 
auch für den „historischen tschechischen Staat, der ein wichtiger Bestandteil 
des Römischen Weltreiches und keineswegs nur Deutschlands allein war". 
Gerade dem tschechischen Milieu entstammte nach Kliments Auffassung der 
„erste Durchbruch weg vom Gedanken einer Weltherrschaft", als im ausge-
henden Mittelalter Georg von Podiebrad den Versuch unternahm, Europa 
„auf der Grundlage einander gleichberechtigter Staaten" zu ordnen. Mit den 
Augen der Bewohner der Tschechoslowakei, die sich durch die Weltherr-
schaftspläne Hitlers bedroht sahen, blickte Kliment auf das frühneuzeitliche 
Reich wie auf den äußeren Rahmen des angespannten tschechisch-deutschen 
Zusammenlebens und verkündete in seinem abschließenden Urteil bezeich-
nenderweise - und zwar in direkter Anknüpfung an die Prognose von Adolf 
Srb -, daß die durch das Heilige Römische Reich verkörperte „Weltherr-
schaft, auch wenn sie einfach aussehe, auf der Welt sich aber dennoch so 
noch nicht bewährt habe".46 

Andere Enzyklopädien der Zwischenkriegszeit gelangten nicht zu derart 
durchdachten Standpunkten, wenngleich auch sie das Heilige Römische 
Reich durch das Brennglas der politischen Verhältnisse ihrer Zeit beurteilten. 
„Masaryks Enzyklopädisches Wörterbuch" (Masaryküv slovnfk naucny) aus 
den Jahren 1927-1933 nahm im Hinblick auf die Begriffsgeschichte einen 
verschwommenen Standpunkt ein, wenn es den Terminus „Reich" mit einem 
beliebigen Staat gleichsetzte, als Exempel jedoch das „einstige römisch-
deutsche Reich und dementsprechend auch das spätere Deutschland" an-
führte.47 Die ahistorische Gleichsetzung von „Reich" und „Deutschland" er-
möglichte es, die Geschichte dieses Raumes in überwiegend dunklen Farben 
darzustellen. „Deutschland war lediglich ein Konglomerat von Ländern und 
Kleinstaaten", in der frühen Neuzeit politisch machtlos, kulturell unbedeutend 
und abhängig von französischen Einflüssen, es blieb ein territoriales Sammel-
surium, das zum einen durch die napoleonische Expansion, zum anderen 
durch das militaristische Preußen vernichtet wurde.48 Die Interpretation glich 
also der in Ottos Enzyklopädischem Wörterbuch, war aber zudem durch 
aktuelle Erfahrungen und Interessen geprägt. Insbesondere zeigte sich hier die 
Projektion der tschechischen Sicht auf die Ordnung Europas im Sinne des 

Ebenda, Bd. 5/1, Praha 1938, S. 652. 
Masaryküv slovnfk naucny. Lidovä encyklopedie vseobecnych vedomosti [Masaryks 
Enzyklopädisches Wörterbuch. Eine Volksenzyklopädie des Allgemeinwissens], Bd. 6, 
Praha 1932, S. 409. 
Ebenda, Bd. 5, Prag 1931, S. 119 f. 



Der tschechische Blick auf die Reichs ge schichte 385 

Versailler Systems, partiell verstärkt durch den verdeckten Wunsch nach 
einer politischen Schwächung des großen westlichen Nachbarn. 

Für das „Neue Große Illustrierte Enzyklopädische Wörterbuch" (Novy vel-
ky ilustrovany slovnfk naucny) aus den Jahren 1929-1932 stellte der Begriff 
„Reich" lediglich einen „großen Staat" (wie z.B. das antike Römische Reich) 
ohne jegliche Bindung an das römisch-deutsche Reich dar49, dem die Autoren 
der Enzyklopädie im übrigen in keiner Weise besondere Aufmerksamkeit 
schenkten. Dagegen bezogen sie - in der Phase der noch stabilen tschechisch-
deutschen Beziehungen vor dem Machtantritt Adolf Hitlers - die Geschichte 
des Reiches ohne weitere Begründung in die Darstellung der Geschichte 
Deutschlands ein. Die Verknüpfung der Begriffe „römisch", „Franken"-, 
„Ostfranken"-, „Reichs"- und „deutsch" wurde umspannt durch eine ahisto-
rische Zusammenfassung aller Repräsentanten der Herrschaft über ein großes 
Konglomerat mitteleuropäischer Territorien von Karl dem Großen bis Wil-
helm II. (selbstverständlich einschließlich der Kaiser aus dem Hause Habs-
burg), d.h. der „deutschen Könige und Kaiser".50 Das frühneuzeitliche Reich 
erschien jedoch als Anachronismus, da „die kaiserliche Gewalt allein nur 
mehr in Österreich lebendig" und „der staatliche Gedanke dem Reich völlig 
abhanden gekommen" waren. Das begriffliche Chaos wurde zudem noch 
durch die übliche Interpretation der Ereignisse des Jahres 1806 gesteigert, 
durch die Feststellung, daß das „römische Reich und dessen Kaisertum unter-
gegangen" seien.51 

Ende der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts - bezeichnenderweise in 
einer Zeit angespannter Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und 
Deutschland und während der sog. Münchener Krise - legte das „Enzyklo-
pädische Comenius-Wörterbuch" (Komenskeho slovnfk naucny) 1937-1938 
eine extreme Unsicherheit an den Tag, indem man dem Heiligen Römischen 
Reich und sogar Deutschland selbst keine eigenständige Aufmerksamkeit 
schenkte, während man die „Aufzählung der römischen Könige und Kaiser 
von 911-1835" völlig unlogisch in den Rahmen des relativ umfangreichen 
Stichworts zum antiken Römischen Reich eingliederte.52 Damals dominierte 
gegenüber dem Hang zu einer ausgeprägt tschechischen, zweifellos von den 
eigenen Interessen bedingten Interpretation der Geschichte des Heiligen Rö-
mischen Reiches die Furcht vor den Folgen jeglicher Darstellung deutscher 
Geschichte. Es begann eine Phase der Hegemonie Deutschlands über Mittel-

Novy velky ilustrovany slovnfk naucny [Neues Großes Illustriertes Enzyklopädisches 
Wörterbuch], Bd. 16, Praha 1932, S. 80. 

50 Ebenda, Bd. 13, Prag 1931, S. 281 f. 
Ebenda, S. 282. 

52 
Komenskeho slovnfk naucny [Enzyklopädisches Comenius-Wörterbuch], Bd. 9, Praha 
1938, S. 483-487 (die Auflistung der Herrscher auf den Seiten 484-486 verfaßte Franti-
sek Hruby); vgl. zudem Bd. 8, Praha 1938, S. 239-244. 
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europa und damit auch einer einseitigen, deutsch-national verstandenen Inter-
pretation der Reichsgeschichte.53 

Die Nachkriegszeit verhinderte die Arbeiten an neuen Enzyklopädien, da 
kein in sich geschlossenes umfangreiches Nachschlagewerk den Anforderun-
gen der vulgär-marxistischen Propaganda zu entsprechen vermochte. Erst 
unter den ein wenig freieren Bedingungen der 1960er Jahre bot sich die 
Möglichkeit, 1962-1967 ein „Enzyklopädisches Handwörterbuch" (Pnrucni 
slovnfk naucny) herauszugeben, das freilich weder im Hinblick auf seinen 
Umfang noch seinen Inhalt das hohe Niveau des tschechischen enzyklopädi-
schen Schaffens der Zeit um 1900 erreichte. Dennoch erfuhren in diesem 
Handwörterbuch im Vergleich zu den in der Zwischenkriegszeit erschienenen 
Enzyklopädien die deutsche und die Reichsproblematik eine ausgewogenere 
Darstellung. Vor allem findet sich hier eine klare Definition des „Heiligen 
Römischen Reiches (deutscher Nation)" als Ensemble ethnisch deutscher und 
zugleich einiger nichtdeutscher Territorien im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit, und der Reichsbegriff wird klar vom „Deutschen Reich" abgekop-
pelt, das als einheitliches staatliches Gebilde erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstanden sei.54 Damit setzte eine gewichtige Verlagerung unter 
dem Aspekt der zeitlichen und qualitativen Abgrenzung des 900 Jahre alten 
Reiches auf der einen und dem deutschen Staat der modernen Zeit auf der 
anderen Seite ein. Dennoch gelang es nicht, die bohemistische Seite des Pro-
blems deutlich zu machen: Auf der einen Seite „gehörte der böhmische Staat 
zum Verband christlicher Staaten, die als Heiliges Römisches Reich be-
zeichnet wurden", wobei dieser Verband als „Territorium des frühfeudalen 
Deutschlands und Italiens"55 interpretiert wird, auf der anderen Seite jedoch 
„bewahrte er sich seine Souveränität und verkörperte zu keinem Zeitpunkt ein 
Reichslehen".56 Das Verhältnis zwischen beiden Schlüsselbegriffen - „Reich" 
und „Deutschland" - blieb auch weiterhin ungeklärt. 

Einen eigenartigen Weg hin zu einer begrifflichen Klärung beschritt das 
„Illustrierte Enzyklopädische Wörterbuch" (Ilustrovany encyklopedicky slov-
nfk) der Jahre 1980-1982, das den Terminus „römisch-deutsches Reich" als 
Äquivalent für das „Heilige Römische Reich deutscher Nation" verwendete. 
Es charakterisierte dieses Reich - insbesondere in dessen Anfängen - als „In-

Es deutet vieles darauf hin, daß die Endredaktion dieses Bandes der Enzyklopädie erst 
nach dem Münchener Abkommen zustande kam und daß unter den damaligen äußerst 
unsicheren politischen Verhältnissen ein Stichwort zur deutschen Geschichte ausge-
lassen wurde; dies würde das äußerst widersinnige Verhältnis des Enzyklopädischen 
Comenius-Wörterbuches zu dieser Thematik erklären. Eine Beantwortung dieser Frage 
würde jedoch eine eigenständige Untersuchung erfordern und den Rahmen des vorlie-
genden Beitrages sprengen. 
Pnrucni slovnfk naucny [Enzyklopädisches Handwörterbuch], Bd. 3, Praha 1966, S. 
306. 
Ebenda, Bd. 4, Praha 1967, S. 317; eine Karte „Deutschland in der Zeit der Staufer" 
ebenda, Bd. 3, S. 309. 
Ebenda, Bd. 4, S. 317. 



Der tschechische Blick auf die Reichsgeschichte 387 

strumen t der Expansion der deutsche n Feudalherren" ; gegenüber dem 15 Jah-
re älteren Handwörterbuc h betont e das Illustriert e Enzyklopädisch e Wör-
terbuch die größere Bedeutun g der mittelalterliche n Lehnsverbände : „Di e 
Lehnshohei t des Kaisers mußte n im 10.-12. Jahrhunder t vorübergehen d auch 
ander e souveräne Staaten (Ungarn , Polen ) anerkennen. " Darau s geht hervor, 
daß auch Böhme n sich in einer ähnliche n Situatio n befand, da die „römisch -
deutsche n Kaiser [...] die faktische Souveränitä t des böhmische n Staate s 
mehrfac h zu brechen versuchten" . Die gesamte Interpretatio n betraf zwar das 
Mittelalter , schränkt e jedoch zugleich die Rolle des Reiche s im Verhältni s 
zum böhmische n Staat in der frühen Neuzei t ein: Mit einem verbalen Seiltanz 
wurden gleichsam Eingriffe des expansiven Reiche s vor Ausstellung der 
Goldene n Bullen der Jahre 1212 und 1356 eingeräumt , für den gesamten 
nachfolgende n Zeitrau m sprach man der prestigeträchtige n kaiserlichen Wür-
de der Herrscher , die zumeist auch den böhmische n Königstite l führten , je-
doch lediglich eine formale Bedeutun g zu.57 

Im Verlaufe der 1980er Jahre läßt sich eine Versachlichun g der For -
schungsmeinunge n derjenigen tschechische n Historike r registrieren , die sich 
an der Konzeptio n von Enzyklopädie n beteiligten und die in ihren Formu -
lierungen , auch wenn diese durch die obligatorisch e marxistische Termino -
logie bestimm t blieben, zumindes t eine partielle Orientierun g an der inter-
nationale n Literatu r erkenne n ließen. Die „Klein e Tschechoslowakisch e En-
zyklopädie" (Mala ceskoslovenskä encyklopedie , 1984-1987) beschrieb das 
römisch-deutsch e Reich als ein „völkerübergreifende s feudales Konglomera t 
von Ländern , die die symbolische Oberhohei t des römische n Kaisers aner-
kannten" , und zugleich im engeren Sinne auch als „mittelalterliche s Deutsch -
land". 58 Eine gewisse Neigun g zu einem Bohemozentrismu s zeigte sich in der 
These, daß es „zu der letzten Festigun g des römisch-deutsche n Reiche s erst 
im Ergebnis der Personalunio n mit dem böhmische n Staat unte r Karl IV. 
kam", doch charakterisier t diese Beschreibun g das Verhältni s des böhmische n 
Staate s zum Reich als personengebunden e Lehnsbindung , die ausschließlich 
auf den Ämtern und Würden des böhmische n Königs als des Reiche s 
Erzschen k und als Kurfürst basierten. 59 

Die in den 1990er Jahren herausgebrachte n Enzyklopädie n konnte n zwar 
den terminologische n Ballast der zurückliegende n Jahrzehnt e abwerfen, 
brachte n jedoch in sachliche r Hinsich t kaum Neues . Die „Allgemeine Enzy-
klopädie in vier Bänden " (Vseobecná encyklopedi e ve čtyřech svazcích) aus 
den Jahren 1996-1998 und daran anschließen d die erweiterte „Allgemeine 
Enzyklopädi e in acht Bänden " (Vseobecnä encyklopedi e v osmi svazcich) 
von 1999 wiederholte n im Grund e genomme n lediglich die Angaben der 

Ilustrovan y encyklopedick y slovnik [Illustrierte s Enzyklopädische s Wörterbuch] , Bd. 3, 
Prah a 1982, S. 195. 
Mala ceskoslovenskä encyklopedi e [Kleine Tschechoslowakisch e Enzyklopädie] , Bd. 
5, Prah a 1987, S. 474. 
Ebenda , S. 475. 
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Kleine n Tschechoslowakische n Enzyklopädie ; sie ergänzte n diese um eine 
Korrektu r in der Definitio n des römisch-deutsche n Reiche s als „mittelalter -
liches deutsche s Kaisertum , das die Territorie n des heutige n Deutschland , die 
böhmische n Länder , die Schweiz und die Beneluxstaate n umfaßte" , ohn e je-
doch die spezifische Stellun g des böhmische n Staate s im Verhältni s zum 
Reich zu unterstreichen. 60 

Ein e Bereicherun g der enzyklopädische n Produktio n stellte das Fach -
lexikon der deutsche n Geschicht e dar, das im Jahr e 2000 ein Dreigespan n von 
Historiker n herausbracht e -  der Mediävis t Vratislav V a n i c e k , der Frühneu -
zeitler Antoni n K o s t l á n und die Experti n für Zeitgeschicht e Dagma r 
M o r a v c o v á . Kenntnisreic h beschriebe n die Autoren das Reich als Konglo -
mera t von Territorien , das im Verhältni s zu Böhme n keinerle i staatsbildend e 
Züge aufgewiesen habe , sonder n nur in konkrete n militärische n Konflikte n 
oder politische n Bündnisse n tätig geworden sei; in der frühen Neuzei t seien 
die böhmische n Lände r dan n überhaup t nich t meh r in das Reichsgebie t einge-
gliedert gewesen. Di e drei Autoren der Enzyklopädi e benutze n als gleichbe-
rechtigt e Termin i „Reich" , „römisch-deutsche s Reich " und „Heilige s Römi -
sches Reich" , was einer wertneutrale n Verwendun g dieser Begriffe in der 
gegenwärtigen tschechische n Literatu r entspricht. 61 

De r Beginn des 21. Jahrhundert s bracht e die „Allgemein e Enzyklopädi e 
des Universums " (Vseobecn á encyklopedi e Universum ; 2000-2001) hervor , 
die im Grund e genomme n eine wesentlich ergänzt e tschechisch e Version der 
deutsche n Vorlage (Bertelsman n Lexikon ) darstellt . Interess e verdient , daß 
dieses ursprünglic h deutsch e Lexikon dem „Heilige n Römische n Reich deut -
scher Nation " bzw. dem „römisch-deutsche n Reich " nur ein knappe s termino -
logisches Stichwor t widmet , im Vergleich zu den tschechische n Enzyklopä -
dien detaillierter e geschichtlich e Ereignisse fehlen und man sich jeglicher 
Wertun g enthält. 62 De r Weg von einer staatsrechtlich e und national e Inter -
essen verteidigende n Argumentatio n hin zu einem nüchterne n Feststelle n 
historische r Fakte n findet hier seinen markanteste n Ausdruck . 

Di e Erforschun g der deutsche n Geschicht e der frühen Neuzei t gehört e zu 
keinem Zeitpunk t zu den von der tschechische n Geschichtsforschun g beson-
ders intensi v bearbeitete n Themen . Aus diesem Grund e fand die Problemati k 
des Heiligen Römische n Reiche s nur äußers t sporadisch , sozusagen nur als 

Vseobecnä encyklopedi e ve čtyřech svazcich [Allgemeine Enzyklopädi e in vier Bän-
den] , Bd. 4, Prah a 1998,č S. 25. 
ANTONI N KOSTLÁN , DAGMA R MORAVCOVÄ, VRATISLAV VANICEK : Encyklopedi e dejin 

Nemeck a [Enzyklopädi e der deutsche n Geschichte] , Prah a 2000; für die hier interessie -
rend e Problemati k sind in dieser Publikatio n von besondere r Bedeutun g die Beiträge : 
Cesko-nemeck e vztahy a řimskonemeck á říše [Die böhmisch-deutsche n Beziehunge n 
und das römisch-deutsch e Reich] , S. 121-130, und Rise [Da s Reich] , S. 346-351 . 
Vseobecnä encyklopedi e Universu m [Allgemeine Enzyklopädi e Universum] , Bd. 9, 
Prah a 2001, S. 201; die grundlegende n faktographische n Angaben zur Geschicht e des 
Heiligen Römische n Reiche s finden sich in dem Stichwor t „Nemeck e dejiny [Deutsch e 
Geschichte]" , ebenda . Bd. 6, Prah a 2001; für die frühe Neuzei t vgl. S. 376-380 . 
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Nebeneffekt des Interesses an tschechischer Geschichte, Eingang in die Ar-
beiten einheimischer Historiker. Dieses Defizit vermochte auch die enzyklo-
pädische Produktion nicht auszufüllen, zumal diese in noch wesentlich stärke-
rem Maße als die eigentliche Historiographie unter dem Druck der jeweils ak-
tuellen Politik stand. Die ethnisch-nationalen Spannungen zwischen den 
Tschechen und den böhmisch-mährischen Deutschen, die Auseinandersetzun-
gen um die Anerkennung des Staatsrechtes der Länder der Böhmischen Kro-
ne in der Habsburgermonarchie, die Ängste vor deutschen Expansionsbestre-
bungen, die nationalsozialistische Besatzungspolitik sowie die Abgrenzung des 
tschechischen Staates bzw. der Tschechoslowakei gegenüber dem westlichen 
Nachbarn - alle diese Umstände prägten die Urteile tschechischer Historiker we-
sentlich, sobald sie sich zum Charakter des frühneuzeitlichen Heiligen Römi-
schen Reiches sowie zu dessen Beziehungen zum böhmischen Staat äußerten. 
Die einzelnen Autoren gelangten dabei zu unterschiedlichen Bewertungen, in 
den meisten Fällen jedoch wurde ihr Urteil durch die jeweils aktuelle politische 
Situation bestimmt, ohne daß die Historiker das frühneuzeitliche Reich lediglich 
als Tatbestand angesehen hätten, der längst der Geschichte angehörte. 

Am Ausgang des 20. Jahrhunderts befreite sich die tschechische Historio-
graphie von den Fesseln einer politisch instrumentalisierten Wertung des Hei-
ligen Römischen Reiches. Ohne Zweifel wirkte sich hier die bereits lange 
Zeit stabile Nachbarschaft positiv aus, unabhängig davon, ob es sich um die 
bis 1989 bestehenden beiden deutschen Staaten oder im Anschluß um das 
wiedervereinte Deutschland handelte. Mindestens zwei Generationen tsche-
chischer Historiker haben keinen Krieg erlebt, und der deutsch-tschechische 
Konflikt begann im historischen Bewußtsein der Tschechen - auch unter dem 
Einfluß der sowjetischen Okkupation der Jahre 1968-1989 - in den Hinter-
grund zu treten. Der Weg zu einer Entpolitisierung dieser Thematik wurde 
zudem durch den sich intensivierenden wissenschaftlichen Austausch zwi-
schen der tschechischen und der deutschen Historiographie unterstützt. Die 
äußerst wohlwollende Aufnahme von Arbeiten deutscher Historiker wie Vol-
ker Press, Anton Schindling oder Peter Claus Hartmann zur Reichsgeschichte 
sowie der Bohemisten Ferdinand Seibt, Winfried Eberhard, Joachim Bahlcke 
oder Matthias Weber durch die tschechischen Fachkollegen beeinflußten die 
Ausprägung neuer Sichtweisen zu dieser Problematik. Das „Alte Reich" be-
gann nunmehr als ein äußerst kompliziert strukturiertes Gebilde mit starken 
Elementen des Regionalismus und einer konfessionell-politischen Pluralität 
zu erscheinen, als mitteleuropäisches Gebilde, das einen Raum für ein lange 
währendes machtpolitisches Gleichgewicht sowie eine beachtenswerte kultu-
relle Entwicklung schuf. Neben diesem Bild verblaßten die alten Schemata 
eines sich über lange Zeit erstreckenden Niedergangs und politischer Macht-
losigkeit, die auf den einseitig ausgerichteten Interessen der monarchischen 
Zentralgewalt beruht hatten und durch einen wachsenden nationalen Antago-
nismus verstärkt worden waren. 

Im aktuellen tschechischen geschichtswissenschaftlichen Diskurs erscheint 
das Heilige Römische Reich nicht als deutscher Nationalstaat (daher wird für 
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gewöhnlich auch der Zusatz „deutscher Nation" nicht verwendet) und im 
Grunde genommen auch nicht als Staat im juristischen Wortsinn. Das Reich 
wird definiert als freies supranationales Gebilde, das unterschiedliche Territo-
rien umfaßte und in dem der böhmische Staat eine privilegierte Stellung ein-
nahm. Zugleich werden die positiven Seiten des frühneuzeitlichen Reiches 
anerkannt, insbesondere das Bemühen um politische Stabilität in der langen 
Ära nach dem Westfälischen Frieden und die kulturelle Pluralität der Regio-
nen, also Eigenschaften, die die neuere deutsche Forschung aufgedeckt hat. 
Die Bindung der böhmischen Länder an diese freie mitteleuropäische Ge-
meinschaft wird nicht geleugnet, doch mißt man ihr auch keine besondere 
Bedeutung zu. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, daß mit der Zu-
nahme des Interesses an der internationalen Einbindung der böhmischen 
Länder in der Geschichte auch die Frage des Heiligen Römischen Reiches in 
der frühen Neuzeit größere Aufmerksamkeit unter tschechischen Historikern 
erfahren wird. Derartige Forschungen könnten unser allgemeines Wissen über 
das Reich erweitern, insbesondere, was das Verhältnis zu Ostmitteleuropa be-
trifft, zugleich aber auch das Bild der Geschichte der böhmischen Länder 
selbst in wesentlichen Teilen ergänzen. 

Summary 
The Czech view of the history of the Reich and the specific position of the Bohemian State 

The author analyzes the development and changes in the Czech view of the early 
modern history of the Holy Roman Empire during the 19th and 20th centuries. In the first 
part of the article, he focuses on general and legal historical research; the second part 
examines the Czech encyclopedias whose texts on the Roman Empire and its relationship 
to Bohemia reflect the general contemporary or official view of this subject. 

Since the mid-19th century Czech historiography has almost entirely negated the im-
perial context of the development of early modern Bohemia, and equally shown little inter-
est in a more thorough research into this matter. This must be regarded as a retrospective 
projection characteristic of the specific historic Situation: the fear of a Germanization of 
Central Europe around 1848 and 1866, the Opposition against the Habsburg monarchy 
before 1918, the resistance against the National Socialist expansion after 1933 and the 
German occupation policy of 1939 to 1945. After World War II, then, a vulgar Marxist 
criticism of the "feudal empire" followed. Here, the extremely critical view of the Reich as 
a universal or national political issue often stood in contrast to the high appreciation of 
German culture. 

The majority of Czech historians presented the early modern Empire as a system alien 
to the Czechs, which, in the context of the European development, was anachronistic and, 
eventually, unwanted. The Situation gradually changed in the wake of the stabilization of 
Czech-German relations in the 1960s, and particularly since the 1980s. Towards the end of 
the 20th Century, Czech historiography freed itself from the shackles of a politically instru-
mentalized assessment of the Holy Roman Empire. The de-politicization of this issue was 
fostered by the academic discourse between Czech and German historians. 

The "Old Reich" now began to appear as a highly complex System with strong regional 
elements and a denominational, political and cultural plurality, as a free supranational 
System in which the Bohemian State had a privileged position. Next to this image, the old 
paradigms faded away, and today the way to research into this issue is open. 


